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Administration des Zuchtablaufs 
 
Liebe Züchterinnen und Züchter  

 

Um uns allen unnötige Leerläufe, Kosten und Ärger zu ersparen und Sie im „Papierkrieg“ zu 

unterstützen, fassen wir hier den administrativen Ablauf chronologisch zusammen und bitten 

Sie gleichzeitig, das Zuchtreglement des RTC-CH zur Hand zu nehmen. 

 

Innert 10 Tagen nach der Paarung ist die Deckbescheinigung (blaue Kopie 

des SKG-Formulars) an den Zuchtwart zu senden. (Das weisse Original* ist dann später der 

Wurfmeldung beizulegen!) 

 

Innert 3 Tagen nach der Geburt ist die Wurfmeldung mit dem RTC-CH 
Formular schriftlich oder als Onlineformular (RTC-CH Homepage Login für Mitglieder) an 

den Zuchtwart zu senden. 

Dieser informiert die Welpenvermittlungsstelle und – sofern Sie eine Publikation des Wurfs auf 

der Homepage wünschen – den Webmaster sowie den Kassier, von welchem Sie dann die 

Rechnung für die Welpenvermittlung (obligat. Beitrag pro Welpe) sowie für eine allfällig 

vorgesehene Zuchtstättenkontrolle erhalten.  

Im Hinblick auf Ihren nächsten Wurf liegt der Rechnung wiederum eine Wurfmeldeformular bei 

und auch die beiden SKG-Formulare Deckbescheinigung und Wurfmeldung, damit Sie diese 

nicht separat bei der SKG bestellen müssen.  

 

4 Wochen nach der Geburt ist die Wurfmeldung (Original und blaue Kopie) an 

den Zuchtwart zu senden unter Beilage folgender Dokumente: 

➢ Deckbescheinigung (Original*) 

➢ Abstammungsurkunde (Original) der Mutterhündin  

➢ Kopie der SKG-Mitglieder-Karte (→reduzierte Gebühren der Stammbuchverwal-

tung!) 

Handelt es sich beim Vater der Welpen um einen im Ausland stehenden Deckrüden, so müssen 

Sie eine Kopie von dessen Abstammungsurkunde sowie eine Bescheinigung seiner Zuchtzulas-

sung beilegen.  

 

Beachten Sie bitte auch die folgenden Vorschriften: 

 

Das Zucht-/Wurfbuch ist laufend nachzuführen. 

Die Welpen sind täglich zu wägen und die Ergebnisse aufzuzeichnen.  

Sie sind ab der 3. Lebenswoche im Abstand von 2 Wochen wiederholt zu entwurmen. 

Sie müssen im Alter von 8-9 Wochen geimpft und gechipt werden. 

Sie dürfen nicht vor Ablauf der 9. Lebenswoche abgegeben werden.  

 

Bitte halten Sie die Welpenvermittlungsstelle immer auf dem Laufenden, damit wir die Interes-

senten möglichst aktuell informieren können.  

 

Wir danken Ihnen für Ihre züchterischen Bemühungen und stehen Ihnen für weitere Fragen 

gerne zur Verfügung.  

       

        Ursula Maurer / Zuchtwartin 
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